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TOP 7 
 
Erhöhung der Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie der Daniel Schnakenbergstif-
tung bis zum 31.08.2023  
 
A. Problem 
Kurze Darstellung der Bezuschussung der Kinder-, Jugend- und Familienerholung durch 
die Daniel Schnakenberg Stiftung 
Die städtische Aufgabe der Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienerholung wurde im 
Jahr 1998 auf die Daniel Schnakenberg Stiftung übertragen. 
Die Daniel Schnakenberg Stiftung zahlt einen Individualzuschuss für Familienreisen in eine Fa-
milienerholungsstätte sowie einen Individualzuschuss für Kinder- und Jugendreisen. Für Fami-
lienreisen beträgt der Individualzuschuss höchstens 15 Euro pro Person und Tag, bei Kinder- 
und Jugendreisen liegt er bei 20 Euro pro Person und Tag. Er wird anhand des familiären Ein-
kommens (insbesondere Transferleistungen) berechnet. Die Mittel werden an die Familienerho-
lungsstätte bzw. an den Träger der Kinder- und Jugendfreizeit ausgezahlt. 
 
Weiterhin werden anteilig Kosten für Gruppenreisen mit Familien, Kindern und Jugendlichen 
pauschal ohne Individualbezuschussung übernommen. Diese Reisen werden von gemeinnützi-
gen pädagogischen Institutionen oder freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt. 
Die Höhe der Bezuschussung beträgt im Rahmen der aktuellen Förderrichtlinie ein Viertel der 
Gesamtkosten. 
Zuschüsse sind nur im Rahmen der Förderrichtlinie der Daniel Schnakenberg Stiftung zu ge-
währen. 
 
Zusätzliche Mittel im Rahmen des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ 
Zu geringe Sätze für Individualzuschüsse 
Die Corona-Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine haben deutliche Auswirkungen auf 
die Preissteigerung. Hiervon betroffen sind ebenso Angebote der Kinder-, Jugend- und Famili-
enerholung.  
Die Individualzuschüsse und Pauschalen der Schnakenberg-Stiftung für Kinder-, Jugend und 
Familienerholung sind seit 2015 nicht angehoben worden. Eine Neuberechnung sowohl der Ein-
kommensgrenzen als auch der Höhe der Zuschüsse und Pauschalen ist zwingend notwendig 
um die Angebote der Familien-, Kinder- und Jugenderholung auch in Zukunft für alle Bürger:in-
nen attraktiv zu gestalten. Die Neuberechnung der Individualzuschüsse kann jedoch kurzfristig 
nicht umgesetzt werden.  
Durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ verfügt die Stiftung ab Juni 2022 über zu-
sätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 80.000 €, die bis Ende der Sommerferien 2023 ausge-
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ben werden müssen. Damit diese Mittel wirkungsvoll zur Abmilderung der Corona-Folgen ein-
gesetzt werden können, wird eine zeitlich befristete Ergänzung zur Förderrichtlinie der Daniel 
Schnakenberg Stiftung entwickelt. 
 
B. Lösung 
Ergänzung der Förderrichtlinien der Daniel-Schnakenberg-Stiftung: 
Die Ergänzung gilt für Anträge mit Antragseingang ab dem 15.06.2022. Die Maßnahmen müs-
sen bis zum 31.08.2023 durchgeführt sein. 

• Die Individualzuschüsse für Kinder-und Jugenderholung (2.3) werden um pauschal 5,00 
€ pro Tag angehoben. 

• Die Individualzuschüsse für Familienerholung (2.4) werden um pauschal 5,00 € pro Tag 
angehoben. 

• Der Pauschalzuschuss für die Gesamtkosten von Kinder- und Jugenderholungsmaßnah-
men unter 10 Tage (1.2) wird auf bis zu ½ der Gesamtkosten angehoben.  

Die zeitlich befristeten Anhebungen dienen dem Ausgleich der gestiegenen Kosten für Kinder-, 
Jugend- und Familienerholung und sollen Familien entsprechend entlasten. 
Die Daniel-Schnakenberg-Stiftung wird die Fördersätze und Einkommensgrenzen für die Zeit ab 
dem 01.09.2023 überarbeiten und entsprechend anpassen. 
 
C. Alternativen 
Keine 
 
D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 
Das Angebot der Kinder- und Jugenderholung steht allen Kindern und Jugendlichen zur Verfü-
gung. 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
Die Vorlage ist zwischen SJIS und der Daniel Schnakenberg Stiftung abgestimmt. 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Einer Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht nichts entgegen. 
 
G. Beschlussvorschlag 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die zeitlich befristete Ergänzung der Förderrichtlinie der Da-
niel Schnakenberg Stiftung im Rahmen der Bundesmaßnahme „Aufholen nach Corona“ zur 
Kenntnis. 
 
Anlage: 
Förderrichtlinie der Daniel Schnakenberg Stiftung 
 
 












	TOP 7 00 Erhöhung der Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie der Daniel Schnakenbergstiftung bis zum 31.08.2023 
	Lfd. Nr.: 19/22 JHA
	Vorlage
	A. Problem
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung
	E. Beteiligung / Abstimmung
	F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
	G. Beschlussvorschlag


	TOP 7 01 Erhöhung der Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie der Daniel Schnakenbergstiftung bis zum 31.08.2023 

